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1. Leistungsverzeichnis  

(1) Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes 

Fabrikat mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“ verwendet worden, und fehlt die für das 

Angebot geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als 

vereinbart.  

(2) Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das 

Leistungsverzeichnis vor.  

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen  

Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen 

(Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen 

Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer 

verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Anordnung durch den 

Auftraggeber entsprechend den Bestimmungen des § 1 VOB/B auszuführen. Die 

Entscheidung über die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel 

bei Auftragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.  

3. Technische Regelwerke (§ 1 Abs. 2 VOB/B) 

(1) In den Verdingungsunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 VOB/B.  

(2) Die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB Teil C) sowie etwaige 

Zusätzliche Technische Vorschriften sind in der am Tage der Angebotseröffnung 

vorliegenden neuesten Fassung anzuwenden, soweit im Vertrag nicht etwas anderes 

vereinbart ist.  

4. Einheitspreise  

Als Auslegungsregel für diesen Vertrag wird vereinbart: Der Einheitspreis ist der vertragliche 

Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem 

Produkt aus Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.  

5. Ausführung der Leistung  

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als 

zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Ersetzt der Auftraggeber die für die 

Ausführung übergebenen Unterlagen, so hat der Auftragnehmer die ersetzten Unterlagen 

als ungültig zu kennzeichnen.  

6. Angaben bei Ausschreibung 

Der Auftragnehmer eines nach dem ersten Abschnitt der VOB/A ausgeschriebenen Auftrags 

hat im Angebot die Anzahl seiner Mitarbeiter anzugeben, die zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen auf der Baustelle eingesetzt werden sollen.  
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7. Nachunternehmer, Verhinderung illegaler Beschäftigung  

(1) Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen. 

(2) Der Wechsel oder der erstmalige Einsatz eines Nachunternehmers nach Zuschlagserteilung 

für die Ausführung der Teilleistungen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

Auftraggebers. In diesem Fall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unter Nutzung der 

Dokumente „Verzeichnis der Nachunternehmer“, „Selbstauskunft Nachunternehmer“ sowie 

„Eignungsbogen“, soweit dieser im Rahmen des Vergabeverfahrens gefordert wurde, den 

vorgesehenen Nachunternehmereinsatz bekanntzugeben. Vor der Zustimmungserteilung 

zum Nachunternehmereinsatz überprüft der Auftraggeber, ob es Gründe gibt, die gegen 

einen Nachunternehmereinsatz sprechen. Soweit keine sachlichen Gründe entgegenstehen, 

erteilt der Auftraggeber kurzfristig seine schriftliche Zustimmung.   

(3) Überträgt der Auftragnehmer die Ausführung der Teilleistung an andere ohne die 

erforderliche Zustimmung, ist der Auftraggeber berechtigt, den Auftragnehmer mit einer 

angemessenen Frist zur Rückkehr zur Eigenleistung aufzufordern. Unterlässt der 

Auftragnehmer die vertragswidrige Übertragung nicht, kann dies den Auftraggeber nach 

einer erfolglosen Abmahnung zur Kündigung des Vertrags mit sofortiger Wirkung 

berechtigen. 

(4) Für den Fall eines nicht genehmigten Nachunternehmereinsatzes wird ggf. eine 

Vertragsstrafe vereinbart.  

(5) Jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der Ebene der 

Nachunternehmer ist mitzuteilen. 

(6) Soweit der AN Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, bleibt er dennoch weiterhin in 

allen Belangen allein Verantwortlicher für die Leistungserbringung gegenüber dem 

Auftraggeber und hat die Koordination der Leistungen der Nachunternehmer im Verhältnis 

zum Auftraggeber sicherzustellen. 

(7) Auf der Baustelle dürfen weder durch den Auftragnehmer selbst noch durch 

Nachunternehmer Arbeitnehmer beschäftigt werden,  

• für die keine Sozialabgaben entgegen den gesetzlichen Bestimmungen abgeführt 

werden.  

• die als ausländische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach 

§§ 284 ff. Sozialgesetzbuch III (Arbeitsgenehmigungsverordnung) sind.  

• Deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoß 

gegen §§ 1, 15a, 16 Abs. 1 Nrn. 1, 1a, 1b oder 2 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erfolgt.  

Der Auftraggeber ist berechtigt, auf der Baustelle erforderlichenfalls mit Hilfe des 

verantwortlichen Baustellenleiters des Auftragnehmers Kontrollen über die Einhaltung der 

vorstehend genannten Verpflichtungen durchzuführen. Dazu gehören auch 

Personenkontrollen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen, dass 
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seine Mitarbeiter den Personalausweis sowie Pass oder Sozialversicherungsausweis auf der 

Baustelle mitführen. Im Einzelfall kann mit dem Auftraggeber ein anderer entsprechender 

Identitätsnachweis vereinbart werden. 

 (8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber für jeden Arbeitstag einen von ihm 

vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Bautagesbericht auf Basis des entsprechenden 

Musters des Auftraggebers zu übergeben. Textform nach § 126b BGB genügt. Es ist ein 

vom Auftraggeber verwendetes elektronisches Projektkommunikationssystem zu nutzen. 

Die Übergabe der Bautagesberichte für die Kalenderwoche hat jeweils spätestens am ersten 

Werktag der Folgewoche zu erfolgen. 

8. Vertragsstrafe (§ 11) 

§ 11 Abs. 1 VOB/B wird wie folgt konkretisiert: 

• Bei schuldhafter Überschreitung des Gesamtfertigstellungstermins hat der 

Auftragnehmer für jeden Werktag der Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 0,2 % der Netto-Schlussrechnungssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe 

wird auf insgesamt maximal 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme begrenzt. 

• Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 

neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt. Jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe 

auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet. 

9. Preisnachlässe  

(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Prozentsatz 

angebotener Preisnachlass auch bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- 

und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der 

Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.  

(2) Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter 

Stoffgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.  

10. Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers 

Die Abtretung einer Forderung aus diesem Vertrag, gleich welchen Inhalts, bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, die nicht unbillig verweigert 

werden darf. Tritt der Auftragnehmer seine Forderung ohne Zustimmung des Auftraggebers 

ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Der Auftraggeber kann jedoch nach seiner 

Wahl mit befreiender Wirkung weiterhin an den Auftragnehmer oder an den 

Abtretungsempfänger leisten. 

11. Versicherungspflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Dauer der Bauzeit und der Verjährungszeit für 

Mängelansprüche auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung für das vorliegende 

Bauvorhaben abzuschließen und zu unterhalten. Die Versicherung muss insbesondere auch 

von dem Auftragnehmer oder seinen Nachunternehmern verursachte Bearbeitungsschäden, 

Mietsachenschäden, Leitungsschäden, Unterfangungs-/ Unterfahrungsschäden, 
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Allmählichkeits- und Abwasserschäden sowie Schäden durch Abhandenkommen von 

Sachen und Schlüsseln abdecken. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber das Bestehen der Versicherung 

binnen zwei Wochen nach Vertragsabschluss entweder  

• durch Vorlage des Versicherungsvertrages im Original nebst Versicherungspolice 

sowie den Vertragsbedingungen und einem Zahlungsbeleg über die letzte fällige 

Versicherungsprämie  

oder alternativ  

• durch Vorlage einer aktuellen Versicherungsbestätigung, welche die Deckung der in 

Satz 1 dieser Regelung benannten Schäden durch das Versicherungsverhältnis 

bestätigt,  

nachzuweisen. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen bis zum Ablauf der 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche das Fortbestehen der Versicherung über die Zahlung 

der Versicherungsprämien nachzuweisen. Weist der Auftragnehmer das Fortbestehen des 

Versicherungsschutzes trotz Aufforderung und Nachfristsetzung durch den Auftraggeber 

nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine den 

Voraussetzungen dieses Vertrages entsprechende Versicherung auf Kosten des 

Auftragnehmers abzuschließen.  

(4) Ist der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE), so sind die Mitglieder der ARGE 

verpflichtet, ferner jeweils eine Bestätigung ihrer jeweiligen Versicherer vorzulegen, dass 

sie sich im Verhältnis gegenüber dem Auftraggeber so behandeln lassen, als hätten sie die 

ARGE und nicht deren Mitglieder versichert.  

12. Steuerabzug bei Bauleistungen 

(1) Das Land Berlin ist nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe 

vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267) verpflichtet, ab dem 01.01.2002 bei Verträgen über 

Bauleistungen 15 v. H. von jedem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Bruttoentgelt 

an das für das Unternehmen zuständige Finanzamt abzuführen, wenn der Auftragnehmer 

zum Zeitpunkt der Gegenleistung (Zahlung) keine Freistellungsbescheinigung seines 

Finanzamts vorlegt. Betroffen sind alle Zahlungen, auch Abschlags- und Vorauszahlungen, 

wobei es unerheblich ist, ob der Auftrag bis zum oder nach dem 31.12.2001 erteilt wurde. 

Der Auftragnehmer kann dies durch rechtzeitige Übermittlung einer 

Freistellungsbescheinigung an den Auftraggeber vermeiden.  

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene 

Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48 b EStG) dem 

Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftraggeber haftet gegenüber dem 

Finanzamt für den ordnungsgemäßen Steuerabzug. Wenn bei der Auszahlung eines 

Rechnungsbetrages keine Freistellungsbescheinigung vorliegt, werden von der zu 

leistenden Zahlung 15 v. H. abgezogen und an das für den Auftragnehmer zuständige 

Finanzamt abgeführt. Die Höhe des Steuerabzugs wird mitgeteilt. Der Steuerabzug wird 
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haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der Auftragnehmer der 

Vergabestelle die notwendigen Angaben über das für ihn zuständige Finanzamt, die 

Kontonummer des Finanzamts und seine Steuernummer zu machen. 

13. Barrierefreies Bauen 

Der Auftragnehmer hat zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, die 

Grundlagen für barrierefreies Bauen im Sinne des § 4a Landesgleichberechtigtengesetz 

(LGBG Bln) zu beachten. Im Rahmen der durch den Auftraggeber vorgegebenen Planung 

und in Absprache mit diesem hat der Auftragnehmer bei der Planung und Bauausführung 

öffentlich zugänglicher Gebäude daher die Standards des Handbuchs „Berlin – Design for 

all – Öffentlich zugängliche Gebäude“ und bei der Planung öffentlicher Freianlagen die 

Standards des Handbuchs „Berlin – Design for all – Öffentlicher Freiraum“, jeweils in der 

bei Vertragsschluss aktuellen Fassung (abzurufen unter Publikationen / Download - 

Barrierefreies Bauen / Land Berlin) umzusetzen. 

14. Allgemeine Umweltschutzanforderungen  

Bei der Planung und Bauausführung sind umweltverträgliche Produkte und Materialien 

sowie umweltschonende Verfahren zu bevorzugen. Der Auftragnehmer hat hierzu 

insbesondere die in der derzeit geltenden Fassung der Verwaltungsvorschrift Beschaffung 

und Umwelt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (VwVBU Berlin) enthaltenen, den 

Auftraggeber betreffenden Regelungen sinngemäß zu beachten. Der Auftragnehmer hat 

dabei insbesondere  

• die in Ziffer I.5. der VwVBU Berlin enthaltenen Beschaffungsbeschränkungen für 

bestimmte nicht umweltverträgliche Produkte und Produktgruppen zu beachten, 

• bei der Auswahl von für das Objekt bestimmten strombetriebenen Geräten im Sinne 

von Ziffer II.11.1. VwVBU Berlin die Lebenszykluskosten zu berücksichtigen und  

• bei der Auswahl der für das Bauvorhaben bestimmten Produkte die in den 

Leistungsblättern im Anhang 1 zur VwVBU Berlin enthaltenen 

Umweltschutzanforderungen zu beachten. 

15. Rückbau- und Entsorgungsmaßnahmen 

(1) Grundsätze beim Umgang mit Abfällen 

Bei der Ausführung der Leistungen sind Abfälle in erster Linie zu vermeiden, insbesondere 

durch die Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit, und in zweiter Linie einer möglichst 

hochwertigen Verwertung (Prioritätenfolge: Wiederverwendung, Recycling, sonstige 

Verwertung, Beseitigung) zuzuführen. Dazu sind die Abfälle vom Auftragnehmer getrennt 

zu sammeln, soweit dies zur Verwertung erforderlich ist. Abfälle sind vom Auftragnehmer 

nach Rücksprache mit dem Auftraggeber eigenverantwortlich ordnungsgemäß in 

entsprechende Anlagen zu verbringen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise und 

Genehmigungen zur Entsorgung von Abfällen sind vom Auftragnehmer ordnungsgemäß 

einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.  

(2) Grundlagen  

https://stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
https://stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
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• Rechtlicher Rahmen 

Die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) einschließlich seiner 

Durchführungsverordnungen sowie der weiteren geltenden öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften, des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in Berlin (Krw-/AbfG Bln) und der Verordnung 

über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und 

Abbruchabfällen (GewAbfV) sind zu beachten.   

Der Nachweis der gesetzeskonformen Entsorgung hat nach der Verordnung über 

Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung NachwV) zu erfolgen. 

Zu beachten sind auch folgende Merkblätter der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz zur Entsorgung im Land Berlin: 

• Merkblatt 1 „Bauherrenpflichten im Land Berlin Anforderungen der 

Abfallwirtschaftsbehörde“ 

• Merkblatt 2 „Hinweise zur Entsorgung von gefährlichen Bauabfällen, die bei 

Baumaßnahmen im Land Berlin anfallen“ 

• Merkblatt 3 „Hinweise zur Entsorgung von asbesthaltigen Bauabfällen im Land 

Berlin“ 

• Merkblatt 4 „Hinweise zur Entsorgung von mineralischen Bauabfällen“ 

• Merkblatt 6 „Leitfaden: Anforderung an den Umgang mit Recycling-Baustoffen“ 

• Merkblatt 7 „Anforderungen an die simulierte Haufwerksuntersuchung 

(Rasterfelduntersuchung) zur Deklaration von mineralischen Abfällen im Zuge von 

Baumaßnahmen“ 

Die vorstehend benannten Merkblätter geben lediglich die Rechtslage wieder. Sie können 

unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden: 

Bauabfall - Berlin.de 

Beratungsmöglichkeiten für die fachgerechte Einstufung von Abfällen besteht bei der 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Weitere Informationen zur 

Bauabfallnutzung im Land Berlin können dem „Info-Blatt zur Bauabfallentsorgung im Land 

Berlin“ der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz entnommen werden. 

Das Info-Blatt kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden: 

info-bl_bauabfall.pdf 

Beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten und Bauabfällen sind die Vorschriften der 

Gefahrstoffverordnung, der Technischen Regeln für Gefahrstoffe – TRGS 519 Asbest, 

Abbruch-, Sanierungs-und Instandhaltungsmaßnahmen – sowie die 

Ausführungsvorschriften über die Einführung technischer Baubestimmungen – 

Asbestrichtlinie – einzuhalten und mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 

und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) abzustimmen. Weitere Regelungen zur 

Entsorgung von Asbest sind im LAGA-Merkblatt „Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger 

Abfälle“ enthalten. Das LAGA-Merkblatt kann unter folgender Internetadresse 

heruntergeladen werden:  

http://www.laga-online.de/servlet/is/23874/ 

• zu verwendende Formblätter 

https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/kreislaufwirtschaft/service/gewerbetreibende/bauabfall/
file:///C:/Users/MARIA~1.HEN/AppData/Local/Temp/7/MicrosoftEdgeDownloads/207afd64-46e9-441f-b07f-6ebf5a92b5f3/info-bl_bauabfall.pdf
http://www.laga-online.de/servlet/is/23874/
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Gemäß dem den Angebotsunterlagen beigefügten Formblatt 1 „Aufstellung der 

Verwertungs- und Beseitigungsziele“ sind bereits vom Bieter vollständige Angaben zur 

Verwertung/Entsorgung der anfallenden Bauabfälle zu machen. Der Auftraggeber gibt im 

Formblatt 1 vor, mit welchen Abfällen zu rechnen ist (markiert durch Kreuz). Für diese 

Positionen hat der Bieter die erforderlichen Angaben zum Entsorgungsweg zu machen. Die 

geforderten Zertifikate nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) sind 

beizufügen. Die Änderung der Verwertungs- und Beseitigungsziele während der 

Baudurchführung ist nur nach vorheriger Information und Zustimmung des Auftraggebers 

möglich.  

Rechtzeitig vor Schlussrechnungslegung ist dem Auftraggeber neben den Einzelbelegen zur 

Abfallentsorgung auch die Zusammenstellung aller verwerteten und beseitigten Bauabfälle 

im Formblatt 2: „Bilanz über die durchgeführte Verwertung und Beseitigung“, welches den 

Angebotsunterlagen ebenfalls beigelegt ist, vollständig ausgefüllt vorzulegen. 

• Beauftragung Dritter 

Die Beauftragung von Nachunternehmern durch den Auftragnehmer bestimmt sich nach § 

4 Abs. 8 VOB/B. 

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich für die jeweilige 

Entsorgungsleistung zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe beauftragt werden sollen. Da das 

Zertifikat auch für Teilbereiche abfallwirtschaftlicher Tätigkeit bei der Entsorgung (z.B. 

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten oder Beseitigen) oder auch nur für 

bestimmte Abfallarten ausgestellt werden kann, ist darauf zu achten, dass die an geeignete 

Dritte beauftragten Leistungen auch tatsächlich vom Zertifizierungsumfang erfasst sind. 

Gefährliche Abfälle bedürfen auf Grund ihres gesundheits- oder umweltschädigenden 

Schadstoffgehaltes einer besonderen Entsorgung. Dabei ist ein hohes Maß an Fachkenntnis 

und Sorgfalt beim Umgang mit diesen Abfällen geboten. Die Zertifizierung ist für diese 

Abfallarten mit der Angebotsabgabe nachzuweisen. 

• Kontaminationen bzw. Altlasten 

Bei Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers bzw. Altlasten ist unverzüglich das 

für den Schadensort zuständige Bezirksamt (Fachbereich Umwelt) zu informieren. 

Die weiteren Maßnahmen werden vom Umweltamt des Bezirkes, ggf. unter Einbeziehung 

von entsprechenden Senatsdienststellen, festgelegt.  

Darüber hinaus ist die für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen zuständige 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zu unterrichten. 

• Verstöße 

Verstöße gegen die rechtlichen Vorschriften, die die ordnungsgemäße Entsorgung der 

Abfälle betreffen, können die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, das mit einer 

Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet werden kann, bzw. eine Strafanzeige nach sich ziehen. 

(3) Nicht gefährliche Abfälle 

Bezüglich der anfallenden nicht gefährlichen Abfälle hat der Auftragnehmer folgende 

Leistungspositionen einzukalkulieren: 

• Sortieren des Abfalls 

• Transporte der Abfälle zum Container bzw. zur Haufwerksfläche 
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• Aufschütten der Haufwerke 

• Aufstellen, Vorhalten, Beladen und Abfahren der Container 

• Transport zur Annahmestelle 

• Kosten für die Durchführung von Kontrollanalysen 

• Verwertungs-, Entsorgungskosten 

Das Erstellen von Haufwerken bzw. die Beprobung von Containern ist im Regelfall für 

mineralische Bauschutt- und Bodenfraktionen erforderlich. 

Soweit Deklarationsanalysen für die Einstufung der Abfallfraktionen vorliegen, sind diese in 

den Leistungspositionen benannt und können vom Auftraggeber abgefordert werden. Die 

Qualifikation nach PN 98 für die Probenahme ist vorzulegen. Für die Kalkulation der 

Deklarationsanalysen sind die Vorgaben der TR-LAGA und die Empfehlungen der 

Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einzuhalten. 

Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung erfolgt über das Formblatt 2 „Bilanz über 

die durchgeführte Verwertung und Beseitigung“, das rechtzeitig und vollständig vor 

Schlussrechnungslegung nebst Einzelnachweise zu übergeben ist. 

(4) Gefährliche Abfälle 

Gefährliche Abfälle sind grundsätzlich über Einzelentsorgungsnachweise zu entsorgen. Die 

Andienung sowie die Gebühren der SBB für gefährliche Abfälle werden vom Auftraggeber 

übernommen. Zur Überwachung der fachgerechten Entsorgung und Einhaltung aller 

rechtlichen Rahmenbedingungen beauftragt der Auftraggeber ein Fachbüro. Eine Befreiung 

des Auftragnehmers von seinen eigenen Verpflichtungen erfolgt dadurch jedoch nicht. 

Durch diesen Vertreter des Auftraggebers wird dem Auftragnehmer die Zuweisung für die 

einzelnen Entsorgungsfraktionen übergeben, alle Schritte sind vorab abzustimmen. 

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen in die Entsorgungspositionen für gefährliche 

Abfälle einzukalkulieren: 

• Transporte der Abfälle zum Container bzw. Transportfahrzeuge 

• Aufstellen, Vorhalten, Beladen und Abfahren der Container bzw. Transportfahrzeuge 

• Ausfüllen und Signieren von Begleitscheinen 

• Transport zur ausgewiesenen Entsorgungsanlage 

• Sämtliche Entsorgungskosten 

Für einzelne Abfallarten (insbesondere EWC 170106* und 170503*) sind Haufwerke 

aufzuschütten. Diese Leistungen werden in gesonderten Einzelpositionen mit Angaben zu 

den ausgewiesenen Haufwerksflächen abgefragt. Die Deklarationsanalysen für die 

Einstufung der Abfallfraktionen werden vom Auftraggeber durchgeführt. Zeiten für die 

Beprobung und Analytik der Haufwerke sind im Bauablauf zu berücksichtigen.  

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung hat grundsätzlich mittels elektronischer 

Nachweisführung (eANV) zu erfolgen. Die Beförderer haben entsprechende Ausrüstung 

vorzuhalten. 
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Gefährliche Abfälle zur Beseitigung werden durch den Abfallbeauftragten des Auftraggebers 

bei der SBB Sonderabfallentsorgungsgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH kostenpflichtig 

angedient (Andienungspflicht).  

Der Abtransport von gefährlichen Abfällen ist durch die Unterschrift/Signatur vom 

Auftraggeber auf Übernahmeschein bzw. Begleitschein zu bestätigen. 

(5) Überschüssiges Baumaterial 

Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle sind fachgerecht 

zu trennen, ordnungsgemäß der Verwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen. Von der 

Regelung der sortenreinen Trennung der Bauabfälle darf nur mit Einverständnis des 

Auftraggebers abgewichen werden.  

Anfallende Kosten für Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container sowie 

Verwertungs-, Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der entsprechenden 

Leistungspositionen einzurechnen.  

Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren. Die 

Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und 

nur in geschlossenen Containern erfolgen.  

Der Abtransport von gefährlichen Abfällen ist durch die Unterschrift/Signatur vom 

Auftraggeber auf Übernahmeschein bzw. Begleitschein zu bestätigen. 

16. Arbeitsschutzanforderungen im Umgang mit Gefahrstoffen 

(1) Grundlagen  

Rückbau- und Entkernungsmaßnahmen haben grundsätzlich so zu erfolgen, dass eine 

Gefährdung von Mensch und Umwelt ausgeschlossen wird.  

Qualifikationsnachweise sind mit Angebotsabgabe dem Auftraggeber zu übermitteln. Soweit 

der Auftragnehmer den Einsatz von Nachunternehmern beabsichtigt, sind diese bei 

Angebotsabgabe zu benennen, die notwendigen Qualifikationen und die zuständigen 

Vertreter nachzuweisen. Die Regelungen gemäß Ziffer 7 ZVB bleiben unberührt.  

Die für Arbeiten mit gefährlichen Stoffen geltenden besonderen Anforderungen an den 

Arbeitsschutz, insbesondere für die als kanzerogen einzustufenden Schadstoffe (Asbest, 

KMF, PAK, PCB, Phenol, HSM, MKW, etc), sind zwingend zu beachten. Die ausführenden 

Firmen sind grundsätzlich zur Einhaltung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

angehalten, wobei insbesondere auf die erforderliche Gefährdungsbeurteilung und den 

daraus abzuleitenden Schutzstufen hingewiesen wird. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die erforderliche 

Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, das Rückbaukonzept sowie die Arbeitspläne hierauf 

abzustimmen und dies dem Auftraggeber bzw. seinen Vertretern (Bauleitung, SiGeKo nach 

BaustellV etc.) spätestens 10 Tage vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Alle geforderten 

Unterlagen für den Arbeitsschutz (Betriebsanweisungen, personengebundene Nachweise, 

etc.) sind während der Arbeiten auf der Baustelle vorzuhalten.  

Die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen beinhalten im Regelfall das Stellen einer 

Abschottung für den Arbeitsbereich, einschließlich des Aufbaus von Schleusen (Personen- 

und Materialschleuse) als Abgrenzung zwischen Weiß- und Schwarzbereich, die 
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Kennzeichnung des Bereiches, das zur Verfügung stellen persönlicher Schutzausrüstung, 

die fachgerechte Demontage und Entsorgung der Schadstoffe und ggf. angrenzender 

Materialien und Baustoffe, die Reinigung der Arbeitsbereiche und die Demontage des 

Arbeitsbereichs.  

Insbesondere sind die nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung und dem 

Jugendarbeitsschutzgesetz geltenden besonderen Beschäftigungsbeschränkungen für 

Jugendliche und Schwangere oder stillende Frauen zu beachten.  

Gefährdungsbeurteilungen sind – bei Änderung der Arbeitsverfahren oder der 

Arbeitsbereiche – den Arbeitsbedingungen anzupassen. Gefährdungsbeurteilungen sind 

ohne Aufforderung zwei Wochen vor Arbeitsbeginn an den Auftraggeber oder dessen 

Vertreter weiterzugeben.  

Werden für die Durchführung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in einem Betrieb 

Fremdfirmen beauftragt, ist der Auftragnehmer als deren Auftraggeber dafür 

verantwortlich, dass für die erforderlichen Tätigkeiten nur Firmen herangezogen werden, 

die über die für die Tätigkeiten erforderliche besondere Fachkenntnis und Erfahrung 

verfügen.  

Besteht während der Ausführung der Arbeiten begründeter Verdacht auf weitere 

Schadstoffvorkommen, über die bekannten Schadstoffvorkommen hinaus, hat der 

Auftragnehmer unverzüglich sämtliche notwendigen Maßnahmen einzuleiten, insbesondere 

den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung hierüber zu informieren. 

Der Auftragnehmer wird die erforderlichen Schutzmaßnahmen einhalten. Mit der 

Angebotsabgabe hat der Auftragnehmer die jeweils nötige Fachkunde (BGR 128, TRGS 519, 

TRGS 521 etc.) nachzuweisen und ein abgestimmtes Rückbaukonzept vorzulegen.  

Der Auftragnehmer hat die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Ggf. 

aus behördlichen Forderungen resultierende gesonderte Schutzanforderungen sind im 

Rahmen der Rückbauarbeiten zu berücksichtigen. 

(2) Rechtlicher Rahmen 

Die einschlägigen Regelwerke, insbesondere die BGR 128 Regeln für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die TRGS 519 Asbest-, 

Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten, die Asbestrichtlinie, die TRGS 521 

Faserstäube in Verbindung mit der Gefahrstoffverordnung in der jeweiligen neuesten 

Fassung sind zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf die von Behörden 

herausgegebenen Handlungsanleitungen und Arbeitsvorschriften hingewiesen. 

• TRGS 519 Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten.  

• TRGS 521: Faserstäube.  

• TRGS 524 Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen 

• Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in 

Gebäuden (Asbest-Richtlinie).  

• BG (Berufsgenossenschaft): BGR 128 Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen. 

• TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte. 
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• Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen GefStoffV vom 26. November 2010 (BGBl. 

I S. 1643, 1644) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Handlungsanweisungen 

Folgende Handlungsanweisungen sind vom Auftragnehmer zu beachten: 

• Umgang mit holzschutzmittelbelasteten Bauteilen, Gegenständen und Materialien 

Nov. 2007 

• Umgang mit teerhaltigen Materialien im Hochbau (PAK) Nov. 2007 

• Richtlinien zur Brandschadensanierung (VdS) 2357 Apr. 2007 

• Praktische Hinweise zum Umgang mit Produkten aus künstlichen Mineralfasern 

(KMF) Apr.2002  

• Merkblatt der Bundesländer zum Rückbau von Plattenbauten mit Kamilit in den 

Betonaußenwandplatten Jan.2005 

• Hinweise zur Asbestmitteilung März 2009 

(4) Umgang mit Feinstäuben 

Bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einatembaren Stäuben, für die kein 

stoffbezogener Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist, sind die Schutzmaßnahmen 

entsprechend der Gefährdungsbeurteilung so festzulegen, dass mindestens die 

Arbeitsplatzgrenzwerte für den einatembaren Staubanteil und für den alveolengängigen 

Staubanteil eingehalten werden. Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung 

des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche zu verhindern. 

Maschinen und Geräte sind so auszuwählen und zu betreiben, dass möglichst wenig Staub 

freigesetzt wird. Staubemittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit einer 

wirksamen Absaugung versehen sein. 

Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von 

Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Gefahrstoffverordnung 

ist zu beachten. 

(5) Verhalten beim Auffinden von Kontaminationen 

Beim Auffinden oder Entstehen von Schadstoffkontaminationen in Böden, Fundamenten 

bzw. in Bauwerkskörpern sind die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen. Durch geeignete 

Sicherungsmaßnahmen sind der Fundort bzw. der Schadensbereich umgehend gegen 

Zutritt von Unbefugten abzusichern. 

Bei Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers bzw. Altlasten ist unverzüglich das 

für den Schadensort zuständige Bezirksamt (Fachbereich Umwelt) zu informieren: 

Umwelt- und Naturschutzbehörden - Berlin.de. 

Die weiteren Maßnahmen werden vom Umweltamt des Bezirkes, ggf. unter Einbeziehung 

von entsprechenden Senatsdienststellen, festgelegt. 

Das Auffinden von Schadstoffkontaminationen ist gleichzeitig auch dem Auftraggeber 

mitzuteilen (Meldepflicht). Seine Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten. 

https://www.berlin.de/umwelt/behoerden/
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Darüber hinaus ist die für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen zuständige 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zu unterrichten. Die 

Abfallentsorgung erfolgt dann nach deren Vorgaben, u.a. entsprechend der veröffentlichten 

Merkblätter, z.B. Andienung an die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin. 

(6) Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln 

Werden z.B. bei Erdarbeiten Kampfmittel oder verdächtige Gegenstände aufgefunden, 

müssen die Arbeiten sofort eingestellt und die zuständige Senatsverwaltung oder die Polizei 

über den Notruf 110 verständigt werden. Bis zum Eintreffen der Polizei ist der Fundort 

unverzüglich mit geeigneten Maßnahmen zu sichern und jegliches Betreten zu unterbinden. 

Das Auffinden von Kampfmitteln ist auch dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Seine 

Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten.  

Auf die Regelungen der „Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 

(Kampfmittelverordnung)“ vom 17.07.2018, veröffentlicht am 27.07.2018 (GVBl. Seite 

495) wird ausdrücklich hingewiesen: verwaltungsvorschrift_kampfmittelv.pdf.  

17. Einsatz mobiler Aufbereitungsanlagen an der Baustelle 

(1) Bei Einsatz von Brecher-/Sortieranlagen auf der Baustelle müssen die erforderlichen 

arbeitsschutztechnischen und ordnungsbehördlichen Voraussetzungen (i. d. R. 

Genehmigungen des zuständigen Bezirksamtes) erfüllt sein und vor Erstellung der 

Anlagentechnik der ausschreibenden Stelle vorgelegt werden. Angebote zum mobilen 

Einsatz von Aufbereitungstechnik auf der Baustelle sind als Nebenangebote einzureichen. 

(2) Insbesondere beim Betrieb von Brecheranlagen ist durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass keine Fundmunition in die Anlage gelangt. Ist dies aus 

verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich, so sind die zum Schutz der Arbeitnehmer 

und des Umfeldes erforderlichen Maßnahmen mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und Technische Sicherheit abzustimmen. 

18. Abrechnung 

(1) Die Rechnung ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit den vereinbarten Preisen ohne 

Umsatzsteuer auszustellen. Von den Preisen sind alle vereinbarten Nachlässe abzuziehen. 

Zu dem verbleibenden Nettorechnungsbetrag ist neben dem Steuersatz die Umsatzsteuer 

der Rechnung in einem Betrag gesondert hinzuzusetzen und der geforderte 

Rechnungsbetrag, der die Umsatzsteuer einschließt, aufzuführen.  

(2) Bei Teilrechnungen auf Grund von Teilleistungen muss die Leistungserbringung durch eine 

prüffähige Aufstellung nachgewiesen werden. Restliche Mengen/Leistungen müssen dabei 

klar ersichtlich sein. Die letzte Teilrechnung ist als solche und als Schlussrechnung zu 

kennzeichnen.  

file:///C:/Users/MARIA~1.HEN/AppData/Local/Temp/7/MicrosoftEdgeDownloads/21729390-9b74-4819-9b86-402ef7677427/verwaltungsvorschrift_kampfmittelv.pdf
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(3) Ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung besteht nur, wenn der Rechnung prüfungsfähige 

Unterlagen über die Leistungserbringung gem. § 14 VOB/B beigefügt sind; dies geschieht 

in der Regel mit Hilfe der Leistungsnachweise.  

(4) Die Rechnungslegung erfolgt entweder per Post oder elektronisch per PDF- oder XML 

Rechnung.  

(5) Bei Rechnungslegung per Post sind die Rechnungen 1-fach im Original (ohne Kopien) an 

den Rechnungsempfänger laut Beauftragung über die BIM Berliner Immobilienmanagement 

GmbH, Keibelstraße 36, 10178 Berlin per Post (ohne Benennung des zuständigen 

Mitarbeiters des Auftraggebers) zu senden.  

(6) Um am Verfahren der elektronischen Rechnungslegung teilzunehmen, ist eine einmalige 

Registrierung des Auftragnehmers erforderlich. Hierfür sendet der Auftragnehmer folgende 

Angaben an info.erv@bim-berlin.de:  

• Betreff der E-Mail „PDF Registrierung ERV - Ihr Firmenname“.  

• Die eigene Hauptanschrift und Ihre USt-ID-Nummer bzw. Ihre Steuernummer. 

• Ihre E-Mailadresse/n, von welcher/n Sie künftig elektronische Rechnungen an 

uns senden möchten.  

Die Rechnung wird beim Verfahren der elektronischen Rechnungslegung per E-Mail mit 

einer PDF-Rechnung oder einer XML-Rechnung versandt. E-Mails mit gemischten 

Anhängen können vom System nicht verarbeitet werden. Wenn der Auftragnehmer sich 

für die Rechnungszustellung per PDF oder XML-Format entscheidet, muss die Rechnung 

per E-Mail an die zur Beauftragung passende E-Mail-Adresse gesendet werden. Der 

jeweilige Auftraggeber kann dem Auftragsschreiben entnommen werden.  

Übersicht der Auftraggeber mit entsprechenden E-Mail-Adressen: 

Auftraggeber E-Mail-Adresse für Rechnungslegung 

Land Berlin – BIM Berliner Immobilien 

GmbH 

rechnungseingang.anmietvermoegen@sap.bim-

berlin.de 

BIM Berliner Immobilienmanagement 

GmbH 

rechnungseingang.bim@sap.bim-berlin.de 

Land Berlin – Sondervermögen 

Immobilien des Landes Berlin c/o BIM 

rechnungseingang.silb@sap.bim-berlin.de 

Land Berlin – Sondervermögen für 

Daseinsvorsorge- und nicht 

betriebsnotwendige 

Bestandsgrundstücke des Landes 

Berlin c/o BIM 

rechnungseingang.soda@sap.bim-berlin.de 

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. 

KG 

rechnungseingang.thv1@sap.bim-berlin.de 

Liegenschaftsfonds 

Projektgesellschaft mbH & Co. KG 

rechnungseingang.thv2@sap.bim-berlin.de 

mailto:info.erv@bim-berlin.de
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19. Datenschutz 

Der Vertragspartner/Auftragnehmer erklärt, die Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit zum 

Datenschutz verpflichtet zu haben. 

20. Schlussbestimmungen 

(1) Die Änderung oder Ergänzung des Vertrags sowie alle sonstigen sich aus dem Vertrag 

ergebenden oder mit ihm im Zusammenhang stehenden rechtserheblichen Erklärungen 

bedürfen der Schriftform.  

(2) Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so hat dies 

keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen. § 139 BGB wird insofern 

abbedungen. Dieser Vertrag bleibt mit Ausnahme der nichtigen, ungültigen oder 

rechtsunwirksamen Klausel gültig, ohne dass eine Partei darlegen und beweisen muss, dass 

die Parteien beabsichtigen, den Vertrag auch ohne die nichtige, ungültige oder 

rechtsunwirksame Bestimmung aufrechtzuerhalten. An Stelle der unwirksamen 

Bestimmung gilt dann eine solche rechtlich wirksame Bestimmung als vereinbart, die der 

unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich so nahe wie möglich kommt. Dies gilt auch im Falle 

von Vertragslücken. 

Liegenschaftsfonds Berlin 

Verwaltungsgesellschaft mbH 

rechnungseingang.lfb-gmbh@sap.bim-berlin.de 

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. 

KG 

rechnungseingang.LFB-gmbh-kg@sap.bim-

berlin.de 

Liegenschaftsfonds 

Projektgesellschaft mbH & Co. KG 

rechnungseingang.lfb-projekt@sap.bim-

berlin.de 


